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Jeder Arbeitgeber muss für die bei 
ihm beschäftigten Arbeitnehmer 
Zahlungen an die gesetzliche Un-
fallversicherung abführen. Aufgrund 
dieser Einzahlungen sind bei einem 
Arbeitsunfall – außer natürlich bei 
vorsätzlichem Handeln – Schaden-
ersatzansprüche der Arbeitnehmer 
gegenüber dem Arbeitgeber und 
der ihm gleichgestellten Personen 
ausgeschlossen. Als gleichgestell-
te Personen gelten beispielsweise 
gesetzliche oder bevollmächtigte 
Vertreter des Unternehmens sowie 
Aufseher im Betrieb.
Durch das „Dienstgeberhaftungs-
privileg“ (§ 333 ASVG) erhält der Ar-
beitnehmer, bei fahrlässiger Herbei-
führung eines Arbeitsunfalls durch 
den Arbeitgeber, zwar Zahlungen 
aus der Unfallversicherung jedoch 
keinen Schadenersatz von Seiten 
des Arbeitgebers. Die Unfallversi-
cherung zahlt die Leistungen unab-
hängig vom etwaigen Verschulden 
des Arbeitgebers. 

Im Zuge von Bauarbeiten kommt 
es aber immer wieder vor, dass sich 
verschiedene Unternehmen zusam-
menschließen um rasch und ko-
stengünstig ein gemeinsames Werk 
fertig zu stellen, oder das Arbeiter 
fremder Unternehmen für die eige-
nen Tätigkeiten (zum Teil auch nur 
hilfsweise) herangezogen werden. 
Erleidet nun ein Arbeiter in Folge 
derartiger Tätigkeiten – durch das 
Verschulden eines zu ihm in kei-
nem arbeitsvertraglichen Verhält-
nis stehenden Unternehmers – ei-
nen Schaden, dann kommt dem 
Unternehmer das Dienstnehmer-
haftungsprivileg nach § 333 ASVG 
zwar grundsätzlich nicht zugute, die 
Rechtsprechung hat jedoch schon 
vor längerer Zeit das Dienstgeber-
haftungsprivileg über das eigent-
liche Arbeitgeber-Arbeitnehmer-
Verhältnis hinaus auch auf solche 

Personen ausgeweitet, mit denen 
der schädigende Unternehmer nicht 
in einem arbeits- und sozialversiche-
rungsrechtlichen Verhältnis steht. 
Der oberste Gerichtshof hat diesbe-
züglich mehrfach kundgetan, dass 
den schädigenden Unternehmer 
auch dann die Privilegierung des § 
333 ASVG erfasst, wenn nicht ange-
stellte Personen im Interesse und 
auf Anweisung des Unternehmers 
– wenn auch nur kurzfristig – tätig 
werden.

Der Grundgedanke dieser Ausdeh-
nung liegt in § 176 ASVG, welcher be-
reits in einer Vielzahl von Fällen dem 
Geschädigten Versicherungsschutz 
gewährte, auch wenn kein versiche-
rungspflichtiges Verhältnis bestand. 
Relevant ist hierbei vor allem jener 
Fall des § 176 ASVG, wonach dem 
Geschädigten Versicherungsschutz 
zusteht, wenn er – sei dies auch nur 
eine Gefälligkeit – eine betriebliche 
Tätigkeit ausgeübt hat und hierbei 
in den Betrieb des schädigenden 
Unternehmers eingegliedert war. In 
derartigen Fällen hat nicht nur der 
Geschädigte gemäß § 176 Abs. 1 Z 
6 ASVG einen Leistungsanspruch 
gegenüber dem Versicherungsträ-
ger, sondern gleichzeitig greift auch 
das Dienstgeberhaftungsprivileg für 
den Unternehmer, in dessen Betrieb 
der Geschädigte bei der Verrichtung 
seiner Arbeit verletzt wurde.

Eine längere Dauer der Eingliede-
rung in den fremden Betrieb ist 
dabei nicht notwendig. Es ist sogar 
charakteristisch, dass die Tätigkeit 
lediglich kurz ausgeübt wird. Primär 
legt die Rechtsprechung das Haupt-
augenmerk darauf, dass sich der in 
den fremden Betrieb Eingeglieder-
te den Weisungen des fremden Un-
ternehmers beziehungsweise einer 
ihm gleichgestellten Person „unter-
wirft“. Dieses Weisungsrecht muss 

über bloß technische oder organi-
satorische Weisungen hinausgehen 
und fast schon die Intensität des im 
Arbeitsverhältnis typischen „persön-
lichen Weisungsrechts“ erlangen. 
Die vom Eingegliederten verübte 
Tätigkeit muss unzweifelhaft dem 
Unternehmer dienen.

Beispielsweise wurde die von einem 
Bauherrn laut Vereinbarung mit der 
Baufirma bereitgestellte Hilfskraft, 
welche bei der Montage des Dach-
stuhls einem sachkundigen Mon-
teur der Baufirma behilflich war und 
dabei einen Unfall erlitt, als in den 
Betrieb eingegliedert angesehen. 
Teilweise wird bereits das Helfen 
beim Be- oder Entladen eines LKW 
als Eingliederung in den Betrieb 
aufgefasst, wenn sich der Helfende 
dabei bereitwillig den Weisungen 

„Wurde im Zuge von Baustellenar-
beiten auf die Hilfe einer betriebsfrem-
den Person zurückgegriffen und hat 
sich diese bei der Tätigkeit verletzt, 
dann greift das Dienstgeberhaftungs-
privileg,“ weiß Dr. Wilfried Sattlegger.

Dienstgeberhaftung
Das Dienstgeberhaftungsprivileg bei Arbeitsunfällen fremder Personen
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des Unternehmers oder einer ihm 
gleichgestellten Person unterwirft. 
Wurde demzufolge im Zuge von 
Baustellenarbeiten bewusst oder 
unbewusst auf die Hilfe einer be-
triebsfremden Person zurückgegrif-
fen und hat sich diese bei der Tätig-
keit verletzt, dann greift unter den 
oben genannten Voraussetzungen 
das Dienstgeberhaftungsprivileg 

auch hinsichtlich dieser betriebs-
fremden Person. Diese kann nun in 
weiterer Folge keine Schadeneratz-
ansprüche gegen den Unternehmer 
geltend machen, da ihr nur ein ver-
schuldensunabhängiger Leistungs-
anspruch nach § 176 Abs 1 Z 6 ASVG 
gegen den Sozialversicherungsträ-
ger zusteht. Das Dienstgeberhaf-
tungsprivileg darf aber keinesfalls 

als eine „Freizeichnung“ von jegli-
cher Haftung aufgefasst werden. Wie 
auch bei einigen „normalen“ Fällen 
des Dienstgeberhaftungsprivilegs 
besteht ein gesetzlicher Regressan-
spruch des zur Zahlung herangezo-
genen Sozialversicherungsträgers, 
wenn der Arbeitsunfall vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt 
wurde. 

Eine Eingliederung in den Betrieb ist gegeben, wenn sich der Helfende bereitwillig den 
Weisungen des Unternehmers unterwirft. 


